	     
	     ,      


Name der Schule                                                                                                         Ort, Datum

 FORMCHECKBOX 
 Schulamt für den HSK

 FORMCHECKBOX 
 Bezirksregierung Arnsberg Dez. 48

Antrag auf Zuordnung zur Gruppe der Schwerstbehinderten gemäß § 10 AO-SF

 FORMCHECKBOX 
 gemäß § 10 Abs. 1 Buchstabe a) AO-SF



 FORMCHECKBOX 
 gemäß § 10 Abs. 1 Buchstabe b) AO-SF

	 FORMCHECKBOX 
 Erstantrag
	 FORMCHECKBOX 
 Wiederholungsantrag,
	vorheriger Bewilligungszeitraum:
	     

	für:
	
	

	     
	
	     
	
	     
	
	     

	Name
	
	geb.
	
	Klasse
	
	Schulbesuchsjahr


Die Feststellungen zur Schwerstbehinderung entstanden auf Grundlage der kollegialen Beratung in folgendem Gremium (Darstellung und Begründung siehe beigefügte Unterlagen*):

	     
	
	am:
	     
	, Teilnehmer/innen:

	
	
	
	

	     
	
	     
	

	Name, Dienstbezeichnung
	
	Name, Dienstbezeichnung
	

	     
	
	     
	

	Name, Dienstbezeichnung
	
	Name, Dienstbezeichnung
	

	     
	
	     
	

	Name, Dienstbezeichnung

	
	Name, Dienstbezeichnung
	


Die Eltern wurden über die Antragstellung am       
informiert.

     

___________________________

Datum


Unterschrift Schulleitung
Entscheidung der Schulaufsicht





Aufgrund des vorliegenden Antrages erfolgt gemäß § 10 AO-SF die Zuordnung zur Gruppe der Schwerstbehinderten


� FORMCHECKBOX ��	für den Zeitraum von ____ Jahr(en) ab Bewilligung; dem Wiederholungsantrag ist dieser Bescheid beizufügen.


� FORMCHECKBOX ��	für die Dauer der Schulpflicht


� FORMCHECKBOX ��	für die Dauer des Klinikaufenthaltes (nur Schule für Kranke)








____________________				__________________________


Datum							Unterschrift  Schulaufsicht








Dem Antrag sind beizufügen: Schülerbogen, Bericht / Gutachten über bisher erfolgte Fördermaßnahmen, aktueller Förderplan, Vermerk über die Information der Erziehungsberechtigten


Als schwerstbehindert gelten Schülerinnen und Schüler,


deren geistige Behinderung, Körperbehinderung oder Erziehungsschwierigkeit erheblich über die üblichen Erscheinungsformen hinausgeht oder


bei denen zwei oder mehr der Behinderungen Blindheit, Gehörlosigkeit, anhaltende hochgradige Erziehungsschwierigkeit, geistige Behinderung und hochgradige Körperbehinderung vorliegen. 





